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Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §2 (1) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt in Abschnitt A: §2 (1) der Bundessatzung die Zahl 
"16" durch die Zahl "14" zu ersetzen. 

Begründung

Aktuelle Fassung: 

(1) Mitglied der Piratenpartei Deutschland kann jeder Deutsche im 
Sinne des Grundgesetzes und jede Person mit Wohnsitz in Deutschland 
werden, die das 16. Lebensjahr vollendet hat und die Grundsätze 
sowie die Satzung der Piratenpartei Deutschland anerkennt.

Neue Fassung: 

(1) Mitglied der Piratenpartei Deutschland kann jeder Deutsche im 
Sinne des Grundgesetzes und jede Person mit Wohnsitz in Deutschland 
werden, die das 14. Lebensjahr vollendet hat und die Grundsätze 
sowie die Satzung der Piratenpartei Deutschland anerkennt.

Es soll das Mindestalter für den Eintritt in die Partei nach §2 (1) 
von 16 Jahre auf 14 Jahre gesenkt wird. 

Die Partei steht für junge Politik, deswegen sollten wir jungen 
Menschen nicht den Eintritt in die Partei verwehren. 14 Jahre ist ein 
angemessenes Alter und steht auch nicht in Konflikt mit dem 
Parteiengesetz. Viele Jugendliche möchten auch lieber gleich der 
Partei beitreten, anstatt den Jungen Piraten, hiermit wird ihnen eine 
Möglichkeit geschaffen. 

Achtung Kollisionen

nicht eingereicht: Antragsfabrik/Mindestalter_II
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